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Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des Strafvollzugsgesetzes

A. Problem und Ziel

Im Rahmen der §§ 56 ff. StVollzG wird den Gefangenen ein weit gehender An-
spruch auf Gesundheitsfürsorge durch die Justizverwaltung zugebilligt. § 61
StVollzG regelt Art und Umfang der Leistungen. Ebenso wie im Bereich der ge-
setzlichen Krankenversicherung sind im Justizvollzug die Kosten der ärztlichen
Behandlung sowie der Versorgung mit Arznei- und Hilfsmitteln in den letzten
Jahren kontinuierlich gestiegen. Mit dem Gesetz zur Modernisierung der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsgesetz – GMG) vom
14. November 2003 (BGBl. I S. 2190) wurden Lösungen im Recht der gesetz-
lichen Krankenversicherung gesucht. Entsprechende Änderungen im Strafvoll-
zugsgesetz sind nicht erfolgt. Ob und inwieweit eine Beteiligung der Gefange-
nen an den Kosten der Gesundheitsfürsorge bereits de lege lata möglich ist, ist
umstritten.

Ebenso ist die Frage der Beteiligung von Patienten im Maßregelvollzug an den
Kosten der Gesundheitsfürsorge bundesgesetzlich nicht geregelt.

B. Lösung

Auch im Bereich der Gesundheitsfürsorge für Gefangene soll die Eigenverant-
wortung der Gefangenen gestärkt und die Voraussetzung dafür geschaffen wer-
den, dass der Justizvollzug auch in Zukunft seine Aufgaben im Bereich der Ge-
sundheitsfürsorge wahrnehmen kann. Im Interesse der Rechtsklarheit soll im
StVollzG ausdrücklich geregelt werden, dass die Länder die Möglichkeit haben,
die Gefangenen in angemessenem Umfang an den Kosten der ärztlichen Be-
handlung sowie der Versorgung mit Arznei- und Hilfsmitteln zu beteiligen.

Auch für den Maßregelvollzug soll eine entsprechende Regelung zur Kosten-
beteiligung getroffen werden.

C. Alternativen

Beibehaltung der bisherigen Rechtslage.

D. Kosten

Keine
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Anlage 1
Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des Strafvollzugsgesetzes
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Strafvollzugsgesetzes

Das Strafvollzugsgesetz vom 16. März 1976 (BGBl. I
S. 581, 2088, 1977 I S. 436), zuletzt geändert durch …, wird
wie folgt geändert:

1. In § 29 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „die Europäische
Kommission für Menschenrechte,“ gestrichen.

2. § 59 wird wie folgt geändert:

a) Satz 3 wird durch folgende Sätze ersetzt:

„Ein Anspruch auf Sehhilfen besteht nur, wenn der
Gefangene auf Grund seiner Sehschwäche oder
Blindheit auf beiden Augen eine schwere Sehbeein-
trächtigung aufweist. Der Anspruch auf Versorgung
mit Sehhilfen umfasst nicht die Kosten des Brillenge-
stells.“

b) Folgende Sätze werden angefügt:

„Durch Rechtsverordnung können die Landesregie-
rungen eine Kostenbeteiligung der Gefangenen bei
Hilfsmitteln bestimmen, die die Höhe der entspre-
chenden Eigenbeteiligung von gesetzlich Versicher-
ten nicht überschreiten darf. Die Landesregierungen

können diese Ermächtigung auf die Landesjustizver-
waltungen übertragen.“

3. § 61 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Gefangene können an den Kosten der ärzt-
lichen und sonstigen medizinischen Behandlung ein-
schließlich der Kosten der Versorgung mit Arzneimit-
teln in angemessenem Umfang beteiligt werden.
Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel können
gegen Kostenerstattung abgegeben werden.“

4. § 138 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird nach der Angabe „und 5“ die Angabe
„, § 59 Satz 4, 6 und 7, § 61 Abs. 2, § 62“ eingefügt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„In § 59 Satz 7 und § 62 tritt an Stelle der Landesjus-
tizverwaltung die für den Maßregelvollzug zuständi-
ge oberste Landesbehörde.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung
A. Allgemeines

Bei der Änderung des § 29 StVollzG handelt es sich lediglich
um eine redaktionelle Anpassung an das Zusatzprotokoll
Nr. 11 zur Europäischen Menschenrechtskonvention.

Im Rahmen der §§ 56 ff. StVollzG wird den Gefangenen ein
weit gehender Anspruch auf Gesundheitsfürsorge durch die
Justizverwaltung zugebilligt. § 61 StVollzG regelt Art und
Umfang der Leistungen. Ebenso wie im Bereich der gesetz-
lichen Krankenversicherung sind im Justizvollzug die Kos-
ten der ärztlichen Behandlung sowie der Versorgung mit
Arznei- und Hilfsmitteln in den letzten Jahren kontinuierlich
gestiegen. Mit dem Gesetz zur Modernisierung der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsgesetz
– GMG) vom 14. November 2003 (BGBl. I S. 2190) wurden
Lösungen im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung
gesucht. Entsprechende Änderungen im Strafvollzugsgesetz
sind nicht erfolgt. Ob und inwieweit eine Beteiligung der
Gefangenen an den Kosten der Gesundheitsfürsorge bereits
de lege lata möglich ist, ist umstritten.

Auch im Bereich der Gesundheitsfürsorge für Gefangene
soll die Eigenverantwortung der Gefangenen gestärkt und
die Voraussetzung dafür geschaffen werden, dass der Justiz-
vollzug auch in Zukunft seine Aufgaben im Bereich der Ge-
sundheitsfürsorge wahrnehmen kann. Im Interesse der
Rechtsklarheit soll im StVollzG ausdrücklich geregelt wer-
den, dass die Länder die Möglichkeit haben, die Gefangenen
in einem angemessenem Umfang an den Kosten der ärzt-
lichen Behandlung sowie der Versorgung mit Arznei- und
Hilfsmitteln zu beteiligen.

Die Kosten für die ärztliche Behandlung von Patienten im
Maßregelvollzug sowie die Versorgung mit Arznei- und
Hilfsmitteln sind – wie im Bereich der gesetzlichen Kran-
kenversicherung bzw. im Bereich der Gesundheitsfürsorge
für Gefangene – deutlich gestiegen.

Nach bisheriger Rechtslage ist die Frage der Beteiligung von
Patienten im Maßregelvollzug an den Kosten der Gesund-
heitsfürsorge bundesgesetzlich nicht geregelt. Die hieraus
resultierende Rechtsunsicherheit soll beseitigt werden.

Die Änderung des § 138 Abs. 1 ermöglicht durch die Ver-
weisung auf § 59 Satz 4, 6 und 7, § 61 Abs. 2 und § 62
StVollzG die angemessene Beteiligung von Patienten des
Maßregelvollzugs an den Kosten der Gesundheitsfürsorge.
Insbesondere wird den Ländern auf einer sicheren Rechts-
grundlage die Möglichkeit eröffnet, sich durch Erlass einer
Rechtsverordnung bzw. einer Verwaltungsvorschrift hin-
sichtlich Leistungsumfang und Eigenbeteiligung der Patien-
ten an den Regelungen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung zu orientieren. Dabei wird den Ländern bewusst die
Möglichkeit gegeben, sowohl für die Erkrankung, welche
der Unterbringung zu Grunde liegt (so genannte Anlass-
krankheit), als auch für sonstige, interkurrente Erkrankungen
eine Kostenregelung zu treffen.

Mit der Änderung sollen zudem die Eigenverantwortung der
Patienten im Maßregelvollzug gestärkt und bestehende Un-
gleichbehandlungen zwischen den gesetzlich Krankenversi-
cherten und den Patienten des Maßregelvollzugs, wie auch

im Verhältnis zu den Gefangenen, unter Berücksichtigung
der jeweiligen Besonderheiten beseitigt werden.

B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 (Änderung des StVollzG)

Zu Nummer 1 (§ 29 Abs. 2 Satz 2 StVollzG)

Nach dem Zusatzprotokoll Nr. 11 zur Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten ist die Eu-
ropäische Kommission für Menschenrechte mit Wirkung
vom 1. November 1998 aufgelöst worden, so dass es jetzt
nur noch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
gibt. Die Fassung des § 29 Abs. 2 Satz 2 StVollzG wird inso-
weit angepasst.

Zu Nummer 2 (§ 59 Satz 3, 4 – neu –, 6 – neu –, 7 – neu –
StVollzG)

Die Änderung entspricht hinsichtlich der Versorgung mit
Sehhilfen weit gehend der in § 33 Abs. 1 SGB V getroffenen
Regelung. § 59 StVollzG hat im Sinne des Äquivalenzprin-
zips schon bisher in weiten Teilen den einschlägigen Rege-
lungen des Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung
entsprochen. Dies ist seit den Änderungen durch das
GKV-Modernisierungsgesetz nicht mehr der Fall. Durch die
Änderung soll dem Äquivalenzprinzip Rechnung getragen
werden. Durch den Leistungsanspruch bei schwer sehbeein-
trächtigten Gefangenen wird deren besonderen Bedürfnissen
ebenso wie im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung
Rechnung getragen. Der neu angefügte Satz 6 ermöglicht
eine Kostenbeteiligung auch bei anderen kostenintensiven
Hilfsmitteln, wobei deutlich gemacht wird, dass eine solche
Beteiligung nur begrenzt zulässig ist.

Zu Nummer 3 (§ 61 Abs. 2 – neu – StVollzG)

Die Regelung in dem neu eingefügten Absatz 2 Satz 1 eröff-
net den Justizverwaltungen die Möglichkeit, auf einer siche-
ren Rechtsgrundlage die Gefangenen in einem angemesse-
nen Umfang an den Kosten der ärztlichen Behandlung im
Sinne des § 58 Satz 2 Nr. 1 StVollzG und der sonstigen
medizinischen Behandlung, wie z. B. Massagen und kran-
kengymnastische Leistungen, und der Versorgung mit Arz-
neimitteln im Sinne des § 58 Satz 2 Nr. 3 StVollzG zu betei-
ligen. Dadurch, dass dies nur in „angemessenem Umfang“
erfolgen kann, wird zum Ausdruck gebracht, dass bei einer
Kostenbeteiligung der Haftsituation Rechnung zu tragen ist.

Absatz 2 Satz 2 eröffnet den Justizverwaltungen die Mög-
lichkeit, auf einer sicheren Rechtsgrundlage nicht verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel gegen Kostenerstattung abzu-
geben. Wenn der gesetzlich Versicherte die Kosten für diese
Arzneimittel selbst tragen muss, gibt es keinen Grund, nicht
zumindest die Möglichkeit zu eröffnen, dies auch im An-
wendungsbereich des Strafvollzugsgesetzes entsprechend zu
handhaben. Durch die Möglichkeit einer Kostenerstattung
bleibt den Justizverwaltungen genügend Spielraum, die
Haftsituation zu berücksichtigen und auch diese Arzneimit-
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tel gegebenenfalls kostenfrei abzugeben. Die Abgabe muss
über die Justizvollzugsanstalten erfolgen, so dass dem ein-
zelnen Gefangenen kein Anspruch gegeben wird, nach Be-
lieben nicht verschreibungspflichtige Medikamente über
Dritte zu beziehen.

Zu Nummer 4 (§ 138 Abs. 1 Satz 2 und 3 – neu –
StVollzG)

Die Änderung des § 59 StVollzG durch den neuen Satz 4 so-
wie die im neu eingefügten Satz 6 vorgesehene Möglichkeit
zur (begrenzten) Beteiligung an kostenintensiven Hilfsmit-
teln sollen über die Verweisung in § 138 Abs. 1 Satz 2
StVollzG auch auf den Maßregelvollzug erstreckt werden.

§ 61 StVollzG regelt Art und Umfang der Leistungen für die
Gesundheitsfürsorge von Strafgefangenen. Durch die Neu-
regelung des Absatzes 2 Satz 1 wird die Möglichkeit einer
angemessenen Beteiligung an den Kosten der ärztlichen und
sonstigen medizinischen Behandlung und der Versorgung
mit Arzneimitteln geschaffen. Durch die entsprechende Ver-

weisung in § 138 Abs. 1 Satz 2 StVollzG wird nunmehr auch
im Maßregelvollzug diese Möglichkeit eröffnet.

Die Landesjustizverwaltungen bestimmen in § 62 Satz 1
StVollzG die Höhe der Zuschüsse zu den Kosten der zahn-
ärztlichen Behandlung und der zahntechnischen Versorgung
mit Zahnersatz. Sie können gemäß § 62 Satz 2 StVollzG
bestimmen, dass die gesamten Kosten übernommen wer-
den. Die vorgesehene Verweisung in § 138 Abs. 1 Satz 2
StVollzG ermöglicht dies nun auch im Maßregelvollzug.

Durch die vorgesehene Regelung in § 138 Abs. 1 Satz 3
StVollzG können künftig die für den Maßregelvollzug zu-
ständigen obersten Landesbehörden durch Rechtsverord-
nung bzw. allgemeine Verwaltungsvorschriften entsprechen-
de Regelungen erlassen.

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Das Gesetz kann unmittelbar nach seiner Verkündung in
Kraft treten.
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Anlage 2
Stellungnahme der Bundesregierung
Schwerpunkt des Antrags sind Einsparmöglichkeiten im Be-
reich der Gesundheitsfürsorge von Gefangenen (Artikel 1
Nr. 2 bis 3) und Maßregelvollzugspatienten (Artikel 1 Nr. 4).
Die Bundesregierung stimmt dem Gesetzentwurf des Bun-
desrates insoweit zu, als er Maßregelvollzugspatienten an
der Tragung der Gesundheitskosten beteiligten will. Im Üb-
rigen lehnt sie den Entwurf ab.

Konkret geht es in Artikel 1 Nr. 2 bis 3 des Gesetzentwurfs
um die Änderungen der §§ 59, 61 des Strafvollzugsgesetzes
(StVollzG) mit dem Ziel, den Anspruch der Gefangenen auf
Sehhilfen einzuschränken und die Gefangenen an den Kos-
ten der ärztlichen und sonstigen medizinischen und medika-
mentösen Behandlung in angemessenem Umfang zu beteili-
gen. Gegenstand ist auch die Ermächtigung der Landesregie-
rungen zur Bestimmung einer Kostenbeteiligung der Gefan-
genen bei Hilfsmitteln durch Rechtsverordnung. Durch
Artikel 1 Nr. 4 soll § 138 Abs. 1 StVollzG dahin gehend ge-
ändert werden, dass Maßregelvollzugspatienten hinsichtlich
der Beteiligung an den Gesundheitskosten Gefangenen
gleichgestellt werden.

Die Bundesregierung stimmt Artikel 1 Nr. 4 des Bundesrats-
entwurfs zur Änderung des Strafvollzugsgesetzes zu. Gegen
die Beteiligung von Patienten im Maßregelvollzug an den
Gesundheitskosten bestehen keine Bedenken.

Hingegen lehnt sie Artikel 1 Nr. 2 und 3 des Gesetzentwurfs
ab. Die dort vorgesehenen Änderungen des StVollzG sind
nach Auffassung der Bundesregierung nicht erforderlich.
Um dem Anliegen des Bundesrates Rechnung zu tragen, be-
darf es der Änderung nicht, denn das Gesetz zur Modernisie-
rung der gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) ist über
§ 61 StVollzG, der auf die Vorschriften des SGB V verweist,
auch auf Gefangene anwendbar.

Die §§ 56 ff. StVollzG sehen keine vollständig kostenlose
Gesundheitsfürsorge für Gefangene vor. Der Umfang der
Leistungspflicht der Vollzugsbehörden wird vielmehr be-
stimmt durch den Grundsatz der Angleichung der medizini-
schen Versorgung innerhalb des Vollzugs an die Lebensver-
hältnisse in Freiheit. Dies wird deutlich durch den Verweis
des § 61 StVollzG auf das SGB V, wodurch klargestellt ist,
dass Änderungen des Leistungsumfangs für die allgemeine
Bevölkerung auch für Gefangene gelten. So gestattet z. B.
§ 62 StVollzG den Landesjustizverwaltungen, Zuschusszah-
lungen zu den Kosten für zahnärztliche Behandlungen und
zahntechnische Leistungen bei der Versorgung mit Zahn-
ersatz bis hin zur gesamten Kostenübernahme durch die Ge-
fangenen in eigener Zuständigkeit zu regeln.

§ 59 StVollzG sieht zwar einen Anspruch der Gefangenen
auf Versorgung mit Sehhilfen vor. Geregelt wird hierdurch
jedoch nur das „Ob“ der Versorgung, also die grundsätz-
liche Zugänglichmachung. Die Frage der Kostentragung
durch den Vollzug regelt dagegen § 33 SGB V i. V. m. § 61
StVollzG. Eine eingeschränkte finanzielle Leistungsfähig-
keit der Gefangenen ist lediglich bei der Frage der Höhe der
Zuzahlung bzw. der Belastungsgrenze zu beachten, nicht
aber bei der Frage des „Ob“ der Zuzahlungspflicht.

Des Weiteren sieht der Antrag in Artikel 1 Nr. 1 mit der
Streichung der Wörter „Europäische Kommission für Men-
schenrechte“ lediglich eine redaktionelle Änderung des § 29
Abs. 2 Satz 2 StVollzG vor. Diese sollte im Rahmen eines
größeren Gesetzgebungsvorhabens erfolgen und war des-
halb bereits in der vergangenen Legislaturperiode in den
Entwurf des Jugendstrafvollzugsgesetzes des Bundesminis-
teriums der Justiz aufgenommen worden. Dieser Gesetzent-
wurf soll auch in der 16. Legislaturperiode weiterverfolgt
werden.
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